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Status:
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Bericht im Ausschuss:
Bericht im Rat:
Bearbeiter:

VO/17/253

öffentlich
22.11.2017

Roland Krügel
Verena Fischer-Neumann
Inga Ries

Umstrukturierung des AZV Pinneberg / azv Südholstein
Beschlussfassung zu einem öffentlichen-rechtlichen Vertrag und ei-
ner Vereinbarung zu einer neuen Verbandssatzung
Beratungsfolge:
Datum Gremium

11.12.2017 Hauptausschuss
12.12.2017 Ratsversammlung

Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Der Abwasserzweckverband Pinneberg und sein Kommunalunternehmen azv südholstein 
stehen zurzeit an einem entscheidenden Wendepunkt. Seit Gründung des Zweckverbandes 
im Jahr 1965 wurden im Satzungsrecht zahlreiche Änderungender Aufgabenstellung vorge-
nommen, die sich – rechtlich betrachtet – im Nachhinein als nicht rechtssicher erwiesen ha-
ben, obgleich sie – parktisch betrachtet – für die Mehrzahl der Verbandsmitglieder zweckmä-
ßig und notwendig gewesen sind. 

In der derzeit gültigen Verbandssatzung des AZV Pinneberg sind folgende wesentliche Auf-
gaben des Zweckverbandes aufgeführt:

 Teilaufgabe, Transport und Behandlung des Abwassers und des Klärschlamms für 
die zentrale und dezentrale Abwaserbeseitigung im gesamten Verbandsgebiet (Teil-
funktionsaufgabe)

 gesamte zentrale und dezentrale Aufgabe der Abwasserbeseitigung (Vollfunktions-
aufgabe)

 weitere Aufgaben wie z.B. die Indirekteinleiterüberwachung.

Aus den Aufgabenkomplexen ergeben sich nach aktueller Erkenntnis folgende Risiken:

 Für die Vollfunktionsaufgabe fehlt ein unterschriebener öffentlich-rechtlicher Vertrag 
aller Verbandsmitglieder zur Übertragung  der Aufgabe an den AZV Pinneberg.

 Darüber hinaus befürchten einige Verbandsmitglieder mit Teilaufgabenübertragung 
bei der bestehenden Konstruktion mithaftungsrechtliche Risiken aus der Übertragung 
der Vollfunktionsaufgabe. 

Alle Aufgabenübertragungen und Veränderungen des Aufgabenbestandes, die über denjeni-
gen der Ursprungsfassung des Zweckverbandes vom 14.07.1965 hinausgehen und für die 
kein öffentlich-rechtlicher Vertrag über die Aufgabenübertragung vorliegt, sind als rechtlich 
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nicht zulässig zu werten. 

Insgesamt ist zur Errichtung des Zweckverbandes und seiner Aufgabenhistorie festzuhalten:

 Der AZV Pinneberg wurde nach den vorliegenden Unterlagen als sogenannter Frei-
verband wirksam errichtet.

 Sein mit der Errichtung konstituierter Aufgabenbestand entsprach jedoch von Anfang 
an nicht seiner wirklichen, praktischen Tätigkeit.

 Die nachfolgenden Erweiterungen des Aufgabenbestandes sind teils mit erheblichen 
rechtlichen Risiken behaftet, teils eindeutig unwirksam.

 Die Aufgaben des AZV Pinneberg für die Teilfunktionstätigkeiten, die Abwasservoll-
funktionsaufgaben und sonstige Tätigkeitsbereiche des AZV sollten durch Abschluss 
eines neuen öffentlich-rechtlichen Vertrages aller Mitglieder und eine nachfolgende 
Satzungsregelung abgesichert werden.

 Die einbeziehung der HSE (Hamburger Stadtentwässerung) auf der vertraglichen 
Grundlage ist abschließend zu prüfen.

 Der Abschluss des 2014 entworfenen und bisher durch fast alle Mitglieder des AZV 
Pinneberg unterzeichneten öffentlich-rechtlichen Vertrags bietet keine taugliche Lö-
sung für die Begründung und Absicherung aller Verbandsaufgaben.

 Abgrenzende Regelungen zur Deckung des Finanzbedarfs bei Übertragung der Voll-
funktion sind in die neue Satzung aufzunehmen. 

Es ist eine pragmatische Lösung gefragt, um die Schwierigkeiten aus der Vergangenheit zu 
beheben und dem Verband eine sichere rechtliche Grundlage für die Zukunft zu geben. 

In der Sitzung des Verwaltungsrates und des Hauptausschusses des AZV Pinneberg / azv 
südholstein am 27. April 2017 wurde beschlossen, das Kommunalunternehmen aufzulösen, 
die Aufgaben auf einen gemeinsamen Zweckverband aller Verbandsmitglieder zurückzufüh-
ren und das Vermögen so wie das Personal auf den Abwasserzweckverband als Gesamt-
rechtsnachfolger zurück zu übertragen. 

Auf der Grundlage dieses Beratungsergebnisses liegen jetzt der überarbeitete Entwurf des 
gemeinsamen öffentlich-rechtlichen Vertrages der Verbandsmitglieder über die Aufgaben 
des Zweckverbandes sowie der Entwurf der dazu korrespondierenden Verbandssatzung vor. 

Im Entwurf des öffentlich-rechtlichen Vertrages sind alle Aufgabenstellungen (außer Breit-
band) abgebildet, die im Laufe der Verbandsgeschichte in die bisherige Verbandssatzung 
aufgenommen wurden. Damit soll Rechtssicherheit hinsichtlich der Aufgabenübertragungen 
hergestellt werden. Die Klärschlammverwertung sowie die Wiedergewinnung der im Abwas-
ser enthaltenen Rohstoffe wurden als zusätzliche Aufgaben ergänzt, da sie aufgrund der 
Novelle der Klärschlammverordnung von 2017 in absehbarer Zeit geregelt und umgesetzt 
werden müssen. 

Beide Entwürfe wurden mit der Kommunalaufsicht und Vertretern dees Ministeriums für 
Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (MELIND) im Innenministerium 
abgestimmt. Alle Hinweise und Anregungen sind in den Entwürfen eingearbeitet. 

Die HSE hat in den zurückliegenden Beratungen deutlich den Wunsch geäußert, dem AZV 
Pinneberg als Verbandsmitglied beizutreten. In den Entwürfen wurde dieser Wunsch berück-
sichtigt. 

Damit der AZV Pinneberg seine Aufgaben auf einer rechtssicheren Grundlage erfüllen kann, 
ist die Zustimmung aller Verbandsmitglieder zu dem im Entwurf vorliegenden öffentlich-recht-
lichen Entwurf erforderlich. Die Verbandsversammlung kann dann auf dieser Grundlage die 
neue Verbandssatzung beschließen.

Die Umsetzung soll gemäß des Vorschlages von Verwaltungsrat und Hauptausschuss mit 
Wirkung zum 01.01.2018 erfolgen.
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Die Verbandsversammlung hat außerdem die Aufhebungssatzung über die Auflösung des 
Kommunalunternehmens azv südholstein zu beschleßen. 

Prüfungen:
1. Umweltverträglichkeit
entfällt 

2. Kinder- und Jugendbeteiligung
entfällt

Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten 

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen: ja X nein

Die Maßnahme/Aufgabe ist: vollständig eigenfinanziert
teilweise gegenfinanziert
vollständig gegenfinanziert

Auswirkungen auf den Stellenplan: Stellenmehrbedarf Stellenminderbedarf
höhere Dotierung Niedrigere Dotierung
Keine Auswirkungen

Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt: ja nein
Es liegt eine Ausweitung oder eine Neuaufnahme einer 
Freiwilligen Leistung vor: ja nein

Produkt/e:
2017 2018 2019 2020 2021 2022 ff.Erträge/Aufwendungen
in EUR

* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge
* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige 
Aufwendungen

Erträge*:
Aufwendungen*:
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen:

2017 2018 2019 2020 2021 2022 ff.Investition/Investitionsförderung
in EUR

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen:

Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten)

  Abschreibungsaufwand
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen:

Verpflichtungsermächtigungen
  davon noch zu veranschlagen:

Folgeeinsparungen/-kosten 2017 2018 2019 2020 2021 2022 ff.
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(indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen) in EUR
* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge
* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige 
Aufwendungen

Erträge*:
Aufwendungen*:
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen:

Beschluss(empfehlung)  

1. Die Ratsversammlung beschlließt den Abschluss des der Vorlage anliegenden öffentlich-
rechtlichen Vertrages zur Regelung des Aufgabenbestandes des Abwasserzweckverbandes 
Pinneberg.

2. Die Ratsversammlung beschließt die Vereinbarung einer neuen Verbandssatzung gemäß 
Anlage. 

gez.
Roland Krügel
Bürgermeister

Anlage/n: 
 Öffentlich-rechtlicher Vertrag zur Regelung des Aufgabenbestandes des Abwasser-

zweckverbandes Pinneberg
 Verbandssatzung des Abwasserzweckverbandes Pinneberg
 Aaufhebungssatzung zur Auflösung des Kommunalunternehmens



Entwurf, Stand 111819.10.2017 
 

Öffentlich-rechtlicher Vertrag 
zur  

Regelung des Aufgabenbestandes des  
Abwasser-Zweckverbandes Pinneberg  

(künftig Abwasser-Zweckverband Südholstein)  
sowie zur  

Vereinbarung einer neuen Verbandssatzung  
 

 

Aufgrund des § 31 a des Wassergesetzes des Landes Schleswig-Holstein (LWG)  in Ver-

bindung mit den §§ 121 ff. des Allgemeinen Verwaltungsgesetzes für das Land Schleswig-

Holstein (LVwG) schließen die Verbandsmitglieder des Abwasser-Zweckverbandes Pinne-

berg (künftig: Abwasser-Zweckverband Südholstein, im Folgenden Zweckverband), nämlich  

 

die Gemeinden Alveslohe,  

Appen,  

die Stadt Barmstedt,  

die Gemeinden Bilsen,  

Bönningstedt,  

Ellerau,  

Ellerbek,  

die Stadt Elmshorn,  

die Gemeinden Halstenbek,  

Hasloh,  

Heidgraben,  

Heist,  

Henstedt-Ulzburg,  

Hetlingen,  

Holm,  

Horst/Holstein,  

die Stadt Kaltenkirchen,  

die Gemeinden Klein-Nordende,  

Moorrege,  

die Städte Norderstedt,  

Pinneberg,  
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Quickborn,  

die Gemeinde Rellingen,  

die Stadt Schenefeld,  

das Amt Geest und Marsch Südholstein,  

die Städte Tornesch,  

Uetersen,  

Wedel,  

die Gemeinden Hemdingen,  

Ellerhoop,  

Groß Nordende,  

Neuendeich,  

Seeth-Ekholt,  

Seestermühe,  

Kiebitzreihe,  

der Abwasserverband Raa,  

die Gemeinden Bevern,  

Lentföhrden,  

Bokholt-Hanredder,  

Helgoland,  

Borstel-Hohenraden,  

Kummerfeld,  

Prisdorf,  

Tangstedt  

und die Hamburger Stadtentwässerung Anstalt des öffentlichen Rechts (im Folgenden 

HSE) 

den nachfolgenden öffentlich-rechtlichen Vertrag:  

 

Präambel 
 

Der Zweckverband wurde am 14.07.1965 durch Beschluss des Innenministers des Landes 

Schleswig-Holstein nach den Vorschriften des damals geltenden Zweckverbandsgesetzes 

1939 gebildet. In der Folge kam es zu rechtlich mit Zweifeln behafteten Aufgabenübertra-

gungen auf den Zweckverband. Mit diesem öffentlich-rechtlichen Vertrag soll der Aufga-

benbestand des Zweckverbands abgesichert und eine neu gefasste Verbandssatzung ver-

einbart werden. Die Vertragspartner stellen klar, dass mit dem vorliegenden Vertrag kein 

Zweckverband neu errichtet wird, sondern der bisherige Abwasser-Zweckverband Pinne-

berg rechtlich identisch fortgeführt wird. Zugleich stellen die Vertragsparteien klar, dass die 
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geplante Änderung des Namens des Zweckverbandes zu „Abwasser-Zweckverband Süd-

holstein“ durch die Änderung der Verbandssatzung erfolgt und somit erst wirksam wird, falls 

und wenn die Verbandsversammlung die entsprechende Änderung der Verbandssatzung 

beschließt.  

 

 

§ 1 
Übertragung der Aufgabe der Abwasserbeseitigung in Teilfunktion, 

Zustimmung zur Aufgabenübertragung 
 

(1)  Die Verbandsmitglieder  

 

Gemeinden:  
Alveslohe,  

Appen,  

Bilsen,  

Bönningstedt,  

Ellerau,  

Ellerbek,  

Halstenbek,  

Hasloh,  

Heidgraben,  

Henstedt-Ulzburg,  

Hetlingen,  

Holm, 

Horst/Holstein, 

Klein-Nordende, 

Moorrege, 

Rellingen, 

Klein Nordende,  

Neuendeich,  

Seestermühe,  

Kiebitzreihe,  

Bevern,  

 

Ämter: 
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Amt Geest und Marsch Südholstein (Haseldorf, Haselau, Ortsteile Bauland und Kle-

vendeich der Gemeinde Moorrege) 

 

Städte:  
Elmshorn,  

Kaltenkirchen,  

Norderstedt,  

Pinneberg,  

Quickborn,  

Schenefeld,  

Tornesch, 

Uetersen,  

Wedel,  

 

Zweckverbände: 
Abwasserverband Raa,  

 

übertragen dem Zweckverband mit Wirkung ab dem 01.01.2018 diejenige Teilaufgabe der 

Abwasserbeseitigung nach den §§ 30 ff. LWG, die die Übernahme des zentral und dezent-

ral gesammelten gemeindlichen Schmutzwassers aus den gemeindlichen Misch- und 

Schmutzkanalisationsanlagen, den Transport des zentral gesammelten Schmutzwassers zu 

der zentralen Kläranlage in Hetlingen des Zweckverbandes, die Behandlung des Schmutz-

wassers, das Entwässern des Klärschlammes und die Einleitung in oberirdische Gewässer 

beinhaltet (Abwasserbeseitigung in Teilfunktion). Es bleibt Aufgabe der Verbandsmitglieder, 

das in ihrem Gebiet anfallende Schmutzwasser zentral und dezentral zu sammeln. Die Ver-

bandsmitglieder stellen sicher, dass das gesamte in ihrem Gebiet anfallende Schmutzwas-

ser ihnen überlassen wird, soweit nicht die Grundstückseigentümer selbst abwasserbeseiti-

gungspflichtig sind. Für das Stadtgebiet Norderstedts erfolgt die Aufgabenübertragung nur 

bezogen dasjenige Teilgebiet der Stadt, das zum Verbandsgebiet des Zweckverbandes 

gehört, nämlich das Entwässerungsgebiet der Pinnau.  

 

(2) Die Einzelheiten der Aufgabenerfüllung, insbesondere der Anschluss, die Einleitungs-

bedingungen, die Haftung sowie die Finanzierung von Betrieb, Unterhaltung, Erneuerung 

und Erweiterung der Anlagen des Zweckverbandes werden durch eine besondere Satzung 

(Entwässerungssatzung) geregelt.  
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(3) Hierzu gehört außerdem die Aufgabe, das aus den von der Aufgabenübertragung be-

troffenen Gebieten den Anlagen des Zweckverbandes zufließende Schmutzwasser hin-

sichtlich der  Einhaltung der jeweils maßgeblichen Satzungsbestimmungen und sonstiger 

Regelwerke des Zweckverbandes sowie auf die Einhaltung wasserrechtlicher Vorschriften  

zu überprüfen, insbesondere soweit dies für die Gewährleistung eines ordnungsgemäßen 

Betriebs der Anlagen des Zweckverbandes erforderlich ist  

 

(4) Die Durchführung dieser Aufgabe durch Dritte kann vertraglich vereinbart werden.  

 

(5)  Der Zweckverband übernimmt aus dem Entwässerungsnetz der HSE häusliche, ge-

werbliche und industrielle Abwässer, leitet sie ab, behandelt sie und leitet sie in die Elbe 

ein. Das hiervon betroffene Entwässerungsgebiet, Wassermengen und sonstige Einzelhei-

ten ergeben sich aus den vertraglichen Vereinbarungen zwischen dem Zweckverband und 

der HSE.  

 

(6)  Sämtliche Verbandsmitglieder stimmen den Aufgabenübertragungen und der Begrün-

dung dieser Verbandsaufgaben zu. 

 

(7) Die in der Vergangenheit erfolgten Aufgabenübertragungen bleiben unberührt. 

 

§ 2 
Übertragung der Aufgabe Abwasserbeseitigung in Vollfunktion,  

Zustimmung zur Aufgabenübertragung,  
vertragliche Vereinbarungen über die Abwasserbeseitigung 

 

 

(1)  Die Verbandsmitglieder  

 

Gemeinden  
Heist,  

Hemdingen,  

Ellerhoop,  

Seeth-Ekholt,  

Lentföhrden,  

Bokholt-Hanredder,  

Helgoland,  

Borstel-Hohenraden,  
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Kummerfeld,  

Prisdorf  

und Tangstedt;  

 

sowie  

 

die Stadt Barmstedt  

 

übertragen dem Zweckverband die gesamte Aufgabe der Abwasserbeseitigung nach den 

§§ 30 ff. LWG, einschließlich des Rechts, im Rahmen der Aufgabe Satzungen zu erlassen, 

insbesondere Abwassersatzungsrecht sowie Gebühren- Kostenerstattungs- und Beitrags-

satzungsrecht für die Abwasserbeseitigung (Abwasserbeseitigung in Vollfunktion). Hierzu 

gehören auch die Aufgaben der Genehmigung, Überwachung und Gefahrenabwehr nach 

§ 33 LWG (wasserrechtliche Indirekteinleiterüberwachung).  

 

Für die Gebiete der nachfolgend aufgeführten Verbandsmitglieder ist jedoch die Beseiti-

gung des in Kleinkläranlagen anfallenden Schlamms sowie das Einsammeln und Abfahren 

des in abflusslosen Gruben gesammelten Abwassers und die Einleitung und Behandlung in 

Abwasserbeseitigungsanlagen nicht Aufgabe des Zweckverbands:  

 

Gemeinden: 

Hemdingen,  

Ellerhoop,  

Lentföhrden,  

Bokholt-Hanredder, 

 

Für die Gebiete der nachfolgend aufgeführten Verbandsmitglieder ist die Niederschlags-

wasserbeseitigung nicht Aufgabe des Zweckverbands:  

 

Gemeinden: 
Heist 

Kummerfeld,  

Prisdorf,  

Seth-Ekholt, 

Tangstedt 
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(2)  Die Aufgabenübertragung erfolgt mit Wirkung ab dem 01.01.2018 sowie zusätzlich mit 

Wirkung für die Vergangenheit in der Weise, dass ab dem 01.01.2018 der Zweckverband 

Regelungen durch Satzung, im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften auch mit Rückwir-

kung, oder Verwaltungsakt hinsichtlich der Abwasserbeseitigung in der jeweiligen Gemein-

de treffen darf. Insbesondere darf der Zweckverband auch insoweit Satzungen über die 

Benutzung der öffentlichen Abwasserbeseitigungseinrichtungen sowie über die Erhebung 

von Benutzungsgebühren, Beiträgen und Kostenerstattungen erlassen und durch Verwal-

tungsakt Regelungen zur Benutzung der Einrichtungen und zur Erhebung von Benutzungs-

gebühren, Beiträgen und Kostenerstattungen treffen.  

 

(3)  Sämtliche Verbandsmitglieder stimmen der Aufgabenübertragung und der Begrün-

dung dieser Verbandsaufgaben zu.  

 

(4)  Die Vertragsparteien verpflichten sich, neue Verträge untereinander oder mit anderen 

juristischen Personen des öffentlichen Rechts über die Einleitung von Abwässern in ihre 

Ortsnetze oder über die Behandlung von Abwässern nicht ohne Zustimmung des Zweck-

verbandes abzuschließen, wenn diese Verträge dazu führen, dass die den Anlagen des 

Zweckverbandes zugeleiteten Schmutzwassermengen oder Schmutzwasserqualitäten sich 

in mehr als nur geringfügigem Umfang verändern.  

 

 
§ 3 

Übertragung weiterer Aufgaben  
 

(1)  Die Vertragsparteien vereinbaren mit den nachstehenden Absätzen die Begründung 

weiterer Aufgaben des Zweckverbandes mit Wirkung ab dem 01.01.2018, im Rahmen derer 

der Zweckverband mit Verbandsmitgliedern oder dritten juristischen Personen des öffentli-

chen Rechts die Übertragung von Aufgaben auf den Zweckverband vereinbaren darf bzw. 

im Rahmen derer der Zweckverband mit dritten Personen entgeltliche Verträge über Leis-

tungen des Zweckverbandes abschließen darf.  

 

(2)  Dem Zweckverband dürfen die Aufgaben der Abwasserbeseitigung in Teilfunktion und 

Abwasserbeseitigung in Vollfunktion (einschließlich Satzungsbefugnis) auch von weiteren 

Verbandsmitgliedern oder dritten juristischen Personen des öffentlichen Rechts ganz oder 

teilweise übertragen werden, ohne dass es des erneuten Abschlusses eines öffentlich-

rechtlichen Vertrages oder der Änderung dieses öffentlich-rechtlichen Vertrages unter allen 

Verbandsmitgliedern bedarf. Die Aufgabenübertragung erfolgt durch öffentlich-rechtlichen 
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Vertrag zwischen dem Zweckverband und der juristischen Person des öffentlichen Rechts, 

die die Aufgabe überträgt. Ferner darf der Zweckverband im Zusammenhang mit der Ab-

wasserbeseitigung oder der Durchführung von Aufgaben der Abwasserbeseitigung mit sei-

nen Verbandsmitgliedern oder dritten juristischen Personen des öffentlichen Rechts öffent-

lich-rechtliche Verträge nach § 19a GkZ über Verwaltungsgemeinschaften und die Mitbe-

nutzung von Einrichtungen abschließen; die Verwaltungsgemeinschaften können etwa die 

Inanspruchnahme der Verwaltungsressourcen des Zweckverbandes für die abwasserbesei-

tigungsbezogenen Verwaltungsgeschäfte und -aufgaben betreffen.  

 

(3)  Dem Zweckverband können durch seine Verbandsmitglieder oder durch dritte juristi-

sche Personen des öffentlichen Rechts durch öffentlich-rechtlichen Vertrag die Aufgaben 

der Genehmigung, Überwachung und Gefahrenabwehr nach § 33 LWG (wasserrechtliche 

Indirekteinleiterüberwachung) übertragen werden. Hierbei ist das Zustimmungserfordernis 

nach § 2 Abs. 1 Satz 2 GkZ bzw. nach § 18 Abs. 1 Satz 3 GkZ zu beachten. Die Ver-

bandsmitglieder und andere juristische Personen des öffentlichen Rechts können den 

Zweckverband ferner mit der Durchführung von Tätigkeiten im Zusammenhang mit der 

wasserrechtlichen oder einrichtungsrechtlichen Indirekteinleiterüberwachung durch öffent-

lich-rechtliche Vereinbarung oder privatrechtlichen Vertrag beauftragen. Bezogen auf diese 

Tätigkeiten darf der Zweckverband zudem mit seinen Verbandsmitgliedern und mit anderen 

juristischen Personen des öffentlichen Rechts Verwaltungsgemeinschaften oder die Mitbe-

nutzung von Einrichtungen nach § 19a GkZ vereinbaren.  

 

(4)  Seine Verbandsmitglieder und andere juristische Personen des öffentlichen Rechts 

können den Zweckverband mit der Durchführung der Aufgabe des Einsammelns, Abfah-

rens, Behandeln und Einleiten des in abflusslosen Gruben gesammelten Abwassers sowie 

des Einsammelns, Abfahrens und Entsorgen des in Kleinkläranlagen anfallenden 

Schlamms durch öffentlich-rechtliche Vereinbarung oder privatrechtlichen Vertrag beauftra-

gen.  

 

(5)  Der Zweckverband darf unter Beachtung der hierfür geltenden kommunalrechtlichen 

Vorschriften mit juristischen Personen des öffentlichen Rechts, mit natürlichen sowie juristi-

schen Personen des Privatrechts und mit nichtrechtsfähigen Personenvereinigungen die 

Behandlung von Schmutzwasser, sonstigem Abwasser und flüssigen Abfällen durch den 

Zweckverband gegen Entgelt oder Kostenerstattung vereinbaren.  

 

(6)  Der Zweckverband hat die Aufgabe, die fachliche Kompetenz seiner Verbandsmitglie-

der und der Beschäftigten seiner Verbandsmitglieder zu fördern und auf ein einheitliches 
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fachliches Niveau und vergleichbare technische Standards im Bereich der Abwasserbesei-

tigung im Verbandsgebiet hinzuwirken. Hierzu kann der Zweckverband beispielsweise Fort-

bildungsveranstaltungen durchführen oder Arbeitskreise initiieren. Weiterhin kann der 

Zweckverband seine Verbandsmitglieder beraten im Zusammenhang mit Tätigkeiten der 

Abwasserbeseitigung.  

 

(7)  Der Zweckverband kann sich im Bereich weiterer Aufgaben, die Hilfs- und Annextätig-

keiten zu seinen Aufgaben sind, betätigen. Insbesondere kann der Zweckverband alle Hilfs- 

und Annexgeschäfte und -tätigkeiten ausführen, die im Zusammenhang mit seinen Abwas-

serbeseitigungsaufgaben stehen. Hierzu gehören beispielsweise Tätigkeiten, mit denen 

durch die Nutzung von Abwasser, seinen Inhaltsstoffen oder seinen physikalischen Eigen-

schaften Stoffe oder Energie gewonnen werden. Ferner gehören hierzu insbesondere Ge-

schäfte und Tätigkeiten, mit denen der Zweckverband seine aufgabenbezogenen Ressour-

cen wirtschaftlicher auslasten kann.  

 

(8)  Es ist Aufgabe des Zweckverbandes, den Klärschlamm zu entsorgen sowie die im 

Klärschlamm bzw. dem Abwasser enthaltenen Rohstoffe wieder zu gewinnen.  

 

(9)  Zur Förderung der Erfüllung seiner Aufgaben darf der Zweckverband unter Beachtung 

der kommunalwirtschaftsrechtlichen Vorschriften alleine und mit Partnern Gesellschaften 

gründen, sich an bestehenden Gesellschaften beteiligen oder Vereinen, Verbänden und 

Vereinigungen beitreten.  

 

§ 4 
Verbandssatzung, Zustimmungsvorbehalte bei Änderungen der Verbandssatzung, 

Zustimmungsvorbehalte bei gesellschaftsrechtlichen Beteiligungen   
 

(1)  Die Vertragspartner vereinbaren die diesem Vertrag als Entwurf beigefügte Neufas-

sung der Verbandssatzung. Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes soll über die 

Neufassung der Verbandssatzung beraten und entscheiden. Wird die Neufassung der Ver-

bandssatzung durch die Verbandsversammlung beschlossen und von der Kommunalauf-

sichtsbehörde genehmigt, so hat die Verbandsvorsteherin bzw. der Verbandsvorsteher sie 

auszufertigen und bekanntzumachen. Soweit durch die Neufassung der Verbandssatzung 

Änderungen der Verbandssatzung erfolgen, die der Zustimmung durch die Verbandsmit-

glieder bedürfen, wird die Zustimmung bereits durch diesen Vertrag erteilt.  
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(2)  Die Vertragspartner verpflichten sich, darauf hinzuwirken, dass nach der künftig gel-

tenden Verbandssatzung folgende Änderungen der Verbandssatzung gemäß § 16 Satz 3 

GkZ neben der Beschlussfassung durch die Verbandsversammlung der Zustimmung aller 

Verbandsmitglieder bedürfen:  

 

1.  die Änderung der Bestimmungen über die Aufgaben des Zweckverbandes, mit Aus-

nahme der Änderung der Zuordnung der Verbandsmitglieder zu den Aufgabentypen nach 

§ 3 Abs. 2 und 3 des jetzigen Entwurfs der Verbandssatzung und mit Ausnahme von Ände-

rungen in der Folge des Beitritts oder Ausscheidens von Verbandsmitgliedern.  

 

2.  die Änderung der Bestimmungen im derzeitigen § 13 des Entwurfs der Verbandssat-

zung;  

 

und  

 

3.  die Änderung derjenigen Bestimmungen in der Verbandssatzung, die die Änderung 

der Bestimmungen nach den Nr. 1 und 2 von der Zustimmung aller Verbandsmitglieder ab-

hängig machen (derzeit geregelt in § 16 des Entwurfs der Verbandssatzung).  

 

Hinsichtlich von Satz 1 Nr. 2 bedarf die betreffende Satzungsregelung der Zulassung durch 

das Innenministerium nach § 24 GkZ. Das Innenministerium hat jedoch die Erteilung einer 

solchen ausnahmsweisen Zulassung in Aussicht gestellt.  

 

(3)  Die Vertragspartner verpflichten sich ferner, darauf hinzuwirken, dass die Verbands-

satzung eine Bestimmung enthält, nach der die Vertragspartner als Verbandsmitglieder be-

stimmten gesellschaftsrechtlichen Beteiligungen zustimmen müssen. Die Einzelheiten er-

geben sich aus § 3 Abs. 11 des Entwurfs der Verbandssatzung, der Anlage dieses Vertra-

ges ist. Den Vertragsparteien ist dabei bewusst, dass der Erlass einer Verbandssatzung, 

die eine solche Bestimmung enthält, der Zulassung durch das Innenministerium nach § 24 

GkZ bedarf. Das Innenministerium hat jedoch die Erteilung einer solchen ausnahmsweisen 

Zulassung für § 3 Abs. 11 des derzeitigen Entwurfs der Verbandssatzung in Aussicht ge-

stellt.  

 

(4)  Um die Pflicht zu erfüllen, auf die in den vorstehenden Klauseln vereinbarten Sat-

zungsregelungen hinzuwirken, haben die Verbandsmitglieder ggf. Weisungen nach 

§ 9 Abs. 6 Satz 2 GkZ zu erteilen.  
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(5)  Den Vertragsparteien ist bewusst, dass die Zulassungen nach § 24 GkZ, die für einen 

Teil der vorstehend vereinbarten Satzungsregelungen erforderlich sind, nur zeitlich be-

grenzt erteilt werden können.  

 

 

§ 5 
Schlussbestimmungen 

 

(1)  Änderungen, Ergänzungen dieses Vertrages sowie Nebenabreden zu diesem Vertrag 

bedürfen der Schriftform.  

 

(2)  Der Vertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Unter den Voraussetzungen von 

§ 127 LVwG haben die Vertragspartner, also die Verbandsmitglieder, das Recht zur Ver-

tragsanpassung bzw. zur Kündigung des Vertrages.  

 

(3)  Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, be-

rührt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Die Vertragspartner verpflich-

ten sich, anstelle der unwirksamen Bestimmungen in rechtlich zulässiger Weise eine neue 

Regelung zu treffen, die dem beabsichtigten Zweck der unwirksamen Bestimmung am 

nächsten kommt. Entsprechendes gilt für Vertragslücken.  

 

 

§ 6 
Aufschiebende Bedingung  

 

Die Gemeindevertretungen und entsprechenden Beschlussorgane der Vertragspartner ha-

ben dem Vertragsschluss bereits zugestimmt. Der Vertrag steht aber unter der aufschie-

benden Bedingung der Genehmigung durch die Kommunalaufsichtsbehörde. Die Übertra-

gung der Aufgabe der wasserrechtlichen Indirekteinleiterüberwachung nach § 33 LWG, ei-

ner Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung, steht gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 GkZ unter dem 

Vorbehalt der Zustimmung durch die zuständigen Behörden. Die Zustimmungserklärungen 

befinden sich unter dieser Vertragsurkunde.  

 

 

Daten, Unterschriften und Siegel  
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Zustimmungen nach § 2 Abs. 1 Satz 2 GkZ  
 
Die wasserrechtliche Indirekteinleiterüberwachung nach § 33 LWG ist eine Aufgabe zur 

Erfüllung nach Weisung. Nachstehend erteilen diejenigen Bürgermeisterinnen und Bürger-

meister, Amtsdirektorinnen und Amtsdirektoren, Amtsvorsteherinnen und Amtsvorsteher, 

deren Zuständigkeiten durch die Übertragung der wasserrechtlichen Indirekteinleiterüber-

wachung berührt werden, die nach § 2 Abs. 1 Satz 2 GkZ erforderliche Zustimmung zur 

Übertragung der Aufgabe:  

 

Daten, Unterschriften und Siegel  

 



ENTWURF 

Stand 111815.1011.2017 

 

Verbandssatzung des Zweckverbands  

Abwasser-Zweckverband Pinneberg (künftig: Abwasser-Zweckverband Südholstein)  

 

Aufgrund des § 5 Abs. 3 und 6 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GkZ) in 

Verbindung mit § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) erlässt der Abwas-

ser-Zweckverband Pinneberg (künftig Abwasser-Zweckverband Südholstein) nach der Be-

schlussfassung durch die Verbandsversammlung vom [_____], nach der Genehmigung der 

Verbandssatzung durch die Kommunalaufsichtsbehörde vom [_____] sowie nach der Zu-

lassung von § 3 Abs. 11 Sätze 2 bis 5 und von § 16 Satz 2 Nr. 2 gemäß § 24 GkZ durch 

das Innenministerium folgende von den Mitgliedern des Abwasser-Zweckverbandes Süd-

holstein durch öffentlich-rechtlichen Vertrag vom [_____] mit Genehmigung der Kommu-

nalaufsichtsbehörde vom [_____] vereinbarte Verbandssatzung:  

 

Inhaltsverzeichnis  

 

§ 1: Mitglieder, Rechtsform, Name, Sitz, Dienstsiegel, Dienstherrenfähigkeit, Verwal-

tung  

 

§ 2: Verbandsgebiet  

 

§ 3: Aufgaben  

 

§ 4: Vertragliche Vereinbarungen über die Abwasserbeseitigung  

 

§ 5: Organe  

 

§ 6: Verbandsversammlung, Hauptausschuss, Finanzausschuss  

 

§ 7: Aufgaben der Verbandsversammlung  

 

§ 8: Einberufung der Verbandsversammlung  

 



- 2 - 

§ 9: Verbandsvorsteherin bzw. Verbandsvorsteher, Stellvertreterinnen und Stellver-

treter  

 

§ 10: Zusammensetzung und Aufgaben von Hauptausschuss und Finanzausschuss 

 

§ 11: Einberufung des Hauptausschusses und des Finanzausschusses 

 

§ 12: Haushalts- und Wirtschaftsführung  

 

§ 13: Stammkapital, Deckung des Finanzbedarfs  

 

§ 14: Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung  

 

§ 15: Formerfordernisse bei Verpflichtungserklärungen, 

Verträge mit Mitgliedern der Zweckverbandsorgane,  

Vergütungsoffenlegung  

 

§ 16: Änderungen der Verbandssatzung  

 

§ 17: Aufnahme von Verbandsmitgliedern  

 

§ 18: Ausscheiden von Verbandsmitgliedern  

 

§ 19: Aufhebung und Liquidation des Zweckverbands  

 

§ 20: Örtliche Bekanntmachungen und Verkündungen  

 

§ 21: Inkrafttreten, Außerkrafttreten von Satzungsrecht  
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§ 1 

Mitglieder, Rechtsform, Name, Sitz, Dienstsiegel, Dienstherrenfähigkeit, Verwaltung  

 

(1)  Die  

 

Gemeinden Alveslohe (Teilaufgabe),  

Appen (Teilaufgabe), 

die Stadt Barmstedt (vollständige Aufgabe),  

die Gemeinden Bilsen (Teilaufgabe), 

Bönningstedt (Teilaufgabe), 

Ellerau (Teilaufgabe), 

Ellerbek (Teilaufgabe), 

die Stadt Elmshorn (Teilaufgabe), 

die Gemeinden Halstenbek (Teilaufgabe), 

Hasloh (Teilaufgabe), 

Heidgraben (Teilaufgabe), 

Heist (vollständige Aufgabe außer Niederschlagswasserbeseitigung), 

Henstedt-Ulzburg (Teilaufgabe), 

Hetlingen (Teilaufgabe), 

Holm (Teilaufgabe), 

Horst/Holstein (Teilaufgabe), 

die Stadt Kaltenkirchen (Teilaufgabe), 

die Gemeinden Klein-Nordende (Teilaufgabe), 

Moorrege (Teilaufgabe), 

die Städte Norderstedt (Teilaufgabe), 

Pinneberg (Teilaufgabe), 

Quickborn (Teilaufgabe), 

die Gemeinde Rellingen (Teilaufgabe), 

die Stadt Schenefeld (Teilaufgabe), 

das Amt Geest und Marsch Südholstein (Teilaufgabe), 

die Städte Tornesch (Teilaufgabe), 

Uetersen (Teilaufgabe), 

Wedel (Teilaufgabe), 

die Gemeinden Hemdingen (vollständige Aufgabe ohne dezentrale Entwässerung),  

Ellerhoop (vollständige Aufgabe ohne dezentrale Entwässerung),  

Groß Nordende (Teilaufgabe), 

Neuendeich (Teilaufgabe), 
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Seeth-Ekholt (vollständige Aufgabe außer Niederschlagswasserbeseitigung), 

Seestermühe (Teilaufgabe), 

Kiebitzreihe (Teilaufgabe), 

der Abwasserverband Raa (Teilaufgabe) (Mitglied nach § 2 Abs. 2 GkZ) 

die Gemeinden Bevern (Teilaufgabe), 

Lentföhrden (vollständige Aufgabe), 

Bokholt-Hanredder (vollständige Aufgabe ohne dezentrale Entwässerung),  

Helgoland (vollständige Aufgabe),  

Borstel-Hohenraden (vollständige Aufgabe), 

Kummerfeld (vollständige Aufgabe ohne Niederschlagswasser),  

Prisdorf (vollständige Aufgabe ohne Niederschlagswasser),  

und Tangstedt (vollständige Aufgabe ohne Niederschlagswasser),  

 

sowie die Anstalt des öffentlichen Rechts Hamburger Stadtentwässerung (HSE) (Mitglied 

nach § 2 Abs. 2 GkZ)  

 

bilden einen Zweckverband nach dem GkZ.  

 

Der Zweckverband Abwasser-Zweckverband Pinneberg führt künftig ab dem Inkrafttreten 

dieser Verbandssatzung den Namen Abwasser-Zweckverband Südholstein Er tritt unter 

diesem Namen im Geschäfts- und Rechtsverkehr auf. Die Kurzbezeichnung lautet AZV 

Südholstein. Der Abwasser-Zweckverband Südholstein ist eine Körperschaft öffentlichen 

Rechts ohne Gebietshoheit.  

 

(2)  Sitz des Zweckverbands ist Hetlingen.  

 

(3)  Der Zweckverband führt das Landessiegel mit der Inschrift AZV Südholstein  

 

(4)  Der Zweckverband besitzt Dienstherrenfähigkeit. Er darf Beamtinnen und Beamte 

sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beschäftigen.  

 

(5)  Der Zweckverband unterhält eine eigene Verwaltung am Sitz des Zweckverbandes.  
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§ 2 

Verbandsgebiet 

 

Das Verbandsgebiet, das zugleich der Bezirk im Sinne von § 30 Abs. 1 LVwG ist, umfasst 

die Gebiete der Verbandsmitglieder. Vom Stadtgebiet Norderstedts gehört nur das Entwäs-

serungsgebiet der Pinnau zum Verbandsgebiet. Soweit Ämter Mitglieder sind, gehören nur 

die Gebiete derjenigen amtsangehörigen Gemeinden zum Verbandsgebiet, die dem jeweili-

gen Amt Aufgaben der Abwasserbeseitigung nach § 5 Abs. 1 AO übertragen haben.  

 

 

§ 3 

Aufgaben  

 

(1)  Der Zweckverband ist Träger von Aufgaben im Bereich der Abwasserbeseitigung.  

 

(2)  Abwasserbeseitigung in Teilfunktion 

 

Für die Gebiete der Verbandsmitglieder  

Gemeinden:  

Alveslohe,  

Appen,  

Bilsen,  

Bönningstedt,  

Ellerau,  

Ellerbek,  

Halstenbek,  

Hasloh,  

Heidgraben,  

Henstedt-Ulzburg,  

Hetlingen,  

Holm, 

Horst/Holstein, 

Klein-Nordende, 

Moorrege, 

Rellingen, 

Groß Nordende,  

Neuendeich,  



- 6 - 

Seestermühe,  

Kiebitzreihe,  

Bevern,  

 

Ämter: 

Amt Geest und Marsch Südholstein (für die Gemeinden Haseldorf und Haselau sowie die 

Ortsteile Bauland und Klevendeich der Gemeinde Moorrege) 

 

Städte:  

Elmshorn,  

Kaltenkirchen,  

Norderstedt,  

Pinneberg,  

Quickborn,  

Schenefeld,  

Tornesch, 

Uetersen,  

Wedel,  

 

Zweckverbände: 

Abwasserverband Raa,  

 

ist der Zweckverband Träger desjenigen Teils der gemeindlichen Abwasserbeseitigungs-

pflicht nach den §§ 30 ff. LWG, der die Übernahme des gemeindlichen zentral gesammel-

ten Schmutzwassers aus gemeindlichen Misch- und Schmutzwasserkanalisationsanlagen 

sowie des dezentral gesammelten Schmutzwassers, den Transport des Schmutzwassers 

zu der zentralen Kläranlage des Zweckverbandes in Hetlingen, die Behandlung des 

Schmutzwassers und die Einleitung in oberirdische Gewässer sowie die Entwässerung des 

Klärschlamms beinhaltet (Abwasserbeseitigung in Teilfunktion). Es bleibt Aufgabe der Ver-

bandsmitglieder, das in ihrem Gebiet anfallende Schmutzwasser zentral und dezentral zu 

sammeln. Die Verbandsmitglieder stellen sicher, dass das gesamte in ihrem Gebiet anfal-

lende zentral und dezentral zu sammelnde Schmutzwasser ihnen überlassen wird, soweit 

nicht die Grundstückseigentümer selbst abwasserbeseitigungspflichtig sind. Im Stadtgebiet 

Norderstedts ist der Zweckverband nur Aufgabenträger für die Abwasserbeseitigung in Teil-

funktion für dasjenige Teilgebiet der Stadt, das zum Verbandsgebiet des Zweckverbandes 

gehört, nämlich das Entwässerungsgebiet der Pinnau. Die Einzelheiten der Aufgabenerfül-

lung, insbesondere der Anschluss, die Einleitungsbedingungen, die Haftung sowie die Fi-
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nanzierung von Betrieb, Unterhaltung, Erneuerung und Erweiterung der Anlagen des 

Zweckverbandes werden durch eine besondere Satzung (Entwässerungssatzung) geregelt. 

Die Durchführung dieser Aufgabe kann auf Dritte übertragen werden.  

 

(3)  Abwasserbeseitigung in Vollfunktion  

(3.1) Vollständige Aufgabenübertragung 

Für die Gebiete der Gemeinden: 

Heist,  

Hemdingen,  

Ellerhoop,  

Seeth-Ekholt 

Lentföhrden,  

Bokholt-Hanredder,  

Helgoland,  

Borstel-Hohenraden,  

Kummerfeld,  

Prisdorf,  

Tangstedt,  

Städte: 

Barmstedt, 

 

ist der Zweckverband Träger der gesamten Aufgabe der Abwasserbeseitigung nach den 

§§ 30 ff. LWG, einschließlich des Rechts, im Rahmen der Aufgabe Satzungen zu erlassen, 

insbesondere Abwassersatzungsrecht sowie Gebühren- und Beitrags- und Kostenerstat-

tungssatzungsrecht für die Abwasserbeseitigung (Abwasserbeseitigung in Vollfunktion). 

Hierzu gehören auch die Aufgaben der Genehmigung, Überwachung und Gefahrenabwehr 

nach § 33 LWG (wasserrechtliche Indirekteinleiterüberwachung).  

 

(3.2) Vollständige Aufgabenübertragung ohne dezentrale Abwasserbeseitigung 

Für die Gebiete der Gemeinden: 

Hemdingen,  

Ellerhoop,  

Lentföhrden,  

Bokholt-Hanredder,  

 

ist jedoch die Beseitigung des in Kleinkläranlagen anfallenden Schlamms sowie das Ein-

sammeln und Abfahren des in abflusslosen Gruben gesammelten Abwassers und die Ein-



- 8 - 

leitung und Behandlung in Abwasserbeseitigungsanlagen nicht Aufgabe des Zweckver-

bands.  

 

(3.3) Vollständige Aufgabenübertragung ohne Niederschlagswasser 

Für die Gebiete der Gemeinden: 

Heist 

Kummerfeld,  

Prisdorf,  

Seeth-Ekholt 

Tangstedt,  

 

ist die Niederschlagswasserbeseitigung nicht Aufgabe des Zweckverbands. Soweit die vor-

stehenden Einschränkungen gelten, bleiben die Gemeinden für die jeweiligen Teilaufgaben 

verantwortlich, es sei denn, sie haben die betreffenden Teilaufgaben anderweitig übertra-

gen.  

 

(4)  Der Zweckverband hat weiterhin die Aufgabe, das Schmutzwasser zu transportieren, 

zu behandeln und in Gewässer einzuleiten, das Vertragspartner oder Verbandsmitglieder 

aufgrund vertraglicher Abreden in die Anlagen des Zweckverbandes einleiten (Erledigung 

der Schmutzwasserbehandlung). Hierzu gehört auch die Entwässerung des dabei anfallen-

den Klärschlamms.  

 

(5)  Der Zweckverband darf die Aufgaben der Abwasserbeseitigung in Teilfunktion und 

Abwasserbeseitigung in Vollfunktion nach den Abs. 2 und 3 auch von weiteren Verbands-

mitgliedern oder von sonstigen Gemeinden, Ämtern oder sonstigen juristischen Personen 

des öffentlichen Rechts übernehmen, ohne dass es eines erneuten Abschlusses eines öf-

fentlich-rechtlichen Vertrages unter allen Verbandsmitgliedern bedarf. Die Aufgabenüber-

tragung erfolgt durch öffentlich-rechtlichen Vertrag zwischen dem Zweckverband und der 

Körperschaft, die die Aufgabe überträgt. Die Regelungen in den Abs. 2 und 3 sind an-

schließend jeweils durch Änderungssatzung nach Beschluss der Verbandssatzung anzu-

passen. Ferner darf der Zweckverband im Zusammenhang mit der Abwasserbeseitigung 

oder der Erledigung von Aufgaben der Abwasserbeseitigung mit seinen Verbandsmitglie-

dern oder dritten juristischen Personen des öffentlichen Rechts öffentlich-rechtliche Verträ-

ge nach § 19a GkZ über Verwaltungsgemeinschaften und die Mitbenutzung von Einrichtun-

gen abschließen; die Verwaltungsgemeinschaften können etwa die Inanspruchnahme der 

Verwaltungsressourcen des Zweckverbandes für die abwasserbeseitigungsbezogenen 

Verwaltungsgeschäfte und -aufgaben betreffen.  
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(6)  Der Zweckverband hat außerdem die Aufgabe, in den Gebieten, für die er Träger der 

Aufgaben der Abwasserbeseitigung in Vollfunktion ist, die Einhaltung der jeweils maßgebli-

chen Satzungsbestimmungen über die Einleitung von Schmutzwasser in die jeweilige öf-

fentliche Einrichtung zu überwachen, insbesondere soweit dies für die Gewährleistung ei-

nes ordnungsgemäßen Betriebs der Anlagen des Zweckverbandes erforderlich ist (einrich-

tungsbezogene Indirekteinleiterüberwachung). In den Gebieten, für die der Zweckverband 

Träger der Aufgabe der Abwasserbeseitigung in Teilfunktion ist, hat der Zweckverband die 

Aufgabe, das aus den betreffenden Gebieten den Anlagen des Zweckverbandes zufließen-

de Schmutzwasser hinsichtlich der Einhaltung der jeweils maßgeblichen Satzungsbestim-

mungen und sonstiger Regelwerke des Zweckverbandes sowie auf die Einhaltung wasser-

rechtlicher Vorschriften zu überprüfen, insbesondere soweit dies für die Gewährleistung 

eines ordnungsgemäßen Betriebs der Anlagen des Zweckverbandes erforderlich ist. 

 

(7)  Dem Zweckverband können durch seine Verbandsmitglieder oder durch dritte juristi-

sche Personen des öffentlichen Rechts durch öffentlich-rechtlichen Vertrag die Aufgaben 

der Genehmigung, Überwachung und Gefahrenabwehr nach § 33 LWG (wasserrechtliche 

Indirekteinleiterüberwachung) übertragen werden. Hierbei ist das Zustimmungserfordernis 

nach § 2 Abs. 1 Satz 2 GkZ bzw. nach § 18 Abs. 1 Satz 3 GkZ zu beachten. Die Ver-

bandsmitglieder und andere juristische Personen des öffentlichen Rechts können den 

Zweckverband ferner mit der Durchführung von Tätigkeiten im Zusammenhang mit der 

wasserrechtlichen oder einrichtungsrechtlichen Indirekteinleiterüberwachung durch öffent-

lich-rechtliche Vereinbarung oder privatrechtlichen Vertrag beauftragen. Bezogen auf diese 

Tätigkeiten darf der Zweckverband zudem mit seinen Verbandsmitgliedern und mit anderen 

juristischen Personen des öffentlichen Rechts Verwaltungsgemeinschaften oder die Mitbe-

nutzung von Einrichtungen nach § 19a GkZ vereinbaren.  

 

(8)  Seine Verbandsmitglieder und andere juristische Personen des öffentlichen Rechts 

können den Zweckverband mit der Durchführung der Aufgabe des Einsammelns, Abfah-

rens, Behandeln und Einleiten des in abflusslosen Gruben gesammelten Abwassers sowie 

des Einsammelns, Abfahrens und Entsorgen des in Kleinkläranlagen anfallenden 

Schlamms durch öffentlich-rechtliche Vereinbarung oder privatrechtlichen Vertrag beauftra-

gen.  

 

(9)  Der Zweckverband darf unter Beachtung der hierfür geltenden kommunalrechtlichen 

Vorschriften mit juristischen Personen des öffentlichen Rechts, mit natürlichen sowie juristi-

schen Personen des Privatrechts und mit nichtrechtsfähigen Personenvereinigungen die 
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Behandlung von Schmutzwasser, sonstigem Abwasser und flüssigen Abfällen gegen Ent-

gelt oder Kostenerstattung vereinbaren.  

 

(10)  Der Zweckverband hat die Aufgabe, die fachliche Kompetenz seiner Verbandsmitglie-

der und der Beschäftigten seiner Verbandsmitglieder zu fördern und auf ein einheitliches 

fachliches Niveau und vergleichbare technische Standards im Bereich der Abwasserbesei-

tigung im Verbandsgebiet hinzuwirken Hierzu kann der Zweckverband beispielsweise Fort-

bildungsveranstaltungen durchführen, Arbeitskreise initiieren oder durch geeignete Maß-

nahmen die Öffentlichkeit im Verbandsgebiet über wasserrechtliche und abwassertechni-

sche Sachverhalte informieren. Weiterhin kann der Zweckverband seine Verbandsmitglie-

der beraten im Zusammenhang mit Tätigkeiten der Abwasserbeseitigung.  

 

(11)  Zur Förderung der Erfüllung seiner Aufgaben darf der Zweckverband unter Beachtung 

der kommunalwirtschaftsrechtlichen Vorschriften alleine und mit Partnern Gesellschaften 

gründen, sich an bestehenden Gesellschaften beteiligen oder Vereinen, Verbänden und 

Vereinigungen beitreten. Soweit die aus der Gründung, dem Beitritt oder der Beteiligung 

entstehenden Stammeinlagen, Kapitaleinlagen, Bürgschaften, Patronatsverpflichtungen 

oder ähnliche Zahlungsverpflichtungen ergebenden Risiken einen Betrag von 100.000,00 

Euro überschreiten oder entsprechende jährliche Verpflichtungen, Risiken oder Lasten ei-

nen Betrag von 10.000,00 Euro überschreiten, ist die Zustimmung sämtlicher Verbandsmit-

glieder vor der Gründung, der Beteiligung oder dem Beitritt erforderlich. Ist abzusehen, 

dass bestehende Gesellschaften, Beteiligungen oder Mitgliedschaftsverhältnisse im Laufe 

der Beteiligung oder Mitgliedschaft die genannten Beträge überschreiten, hat der Zweck-

verband die Verbandsmitglieder unverzüglich zur Zustimmung zum Fortbestehen der Ge-

sellschaft, Beteiligung oder Mitgliedschaft aufzufordern. Wird die Zustimmung aller Ver-

bandsmitglieder nicht innerhalb von drei Monaten nach der Aufforderung des Zweckver-

bands erteilt, hat der Zweckverband die Gesellschaft, Beteiligung oder Mitgliedschaft aufzu-

lösen bzw. zu beendigen. Der AZV und die von ihm in Organe von Gesellschaften und Ver-

einigungen entsandten Vertreter haben darauf hinzuwirken, dass die der Zustimmung je-

weils zugrunde liegenden Haftungs- und Risikobeträge nicht überschritten werden.  

 

(12)  Der Zweckverband kann sich im Bereich weiterer Aufgaben, die Hilfs- und Annextätig-

keiten zu seinen Aufgaben sind, betätigen. Insbesondere kann der Zweckverband alle Hilfs- 

und Annexgeschäfte und -tätigkeiten ausführen, die im Zusammenhang mit seinen Abwas-

serbeseitigungsaufgaben stehen. Hierzu gehören beispielsweise Tätigkeiten, mit denen 

durch die Nutzung von Abwasser, seinen Inhaltsstoffen oder seinen physikalischen Eigen-

schaften Stoffe oder Energie gewonnen werden. Ferner gehören hierzu insbesondere Ge-
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schäfte und Tätigkeiten, mit denen der Zweckverband seine aufgabenbezogenen Ressour-

cen wirtschaftlicher auslasten kann.  

 

 

§ 4 

Vertragliche Vereinbarungen über die Abwasserbeseitigung  

 

(1)  Der Zweckverband gestattet der Hamburger Stadtentwässerung – Anstalt des öffentli-

chen Rechts – (HSE) durch Vertrag, Abwässer in die Anlagen des Zweckverbands einzulei-

ten und vom Zweckverband transportieren, behandeln und einleiten zu lassen. Bereits be-

stehende Verträge zwischen Verbandsmitgliedern und der Hamburger Stadtentwässerung 

oder anderen Gemeinden über die Ableitung und Behandlung von Abwässern bleiben un-

berührt.  

 

(2)  Neue Verträge von Verbandsmitgliedern untereinander oder zwischen Verbandsmit-

gliedern und anderen juristischen Personen des öffentlichen Rechts über die Einleitung von 

Abwässern in die jeweiligen Ortsnetze oder die Behandlung von Abwässern bedürfen der 

Zustimmung der Verbandsversammlung, wenn diese Verträge dazu führen, dass die den 

Anlagen des Zweckverbandes zugeleiteten Schmutzwassermengen oder Schmutzwasser-

qualitäten sich in mehr als nur geringfügigem Umfang verändern.  

 

 

§ 5 

Organe  

 

Organe des Zweckverbands sind die Verbandsversammlung und die Verbandsvorsteherin 

oder der Verbandsvorsteher.  

 

 

§ 6 

Verbandsversammlung, Hauptausschuss, Finanzausschuss 

 

(1)  Die Verbandsversammlung besteht aus den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern 

bzw. den Amtsvorsteherinnen und Amtsvorstehern, Amtsdirektorinnen und Amtsdirektoren 

oder Verbandsvorsteherinnen und Verbandsvorstehern der Verbandsmitglieder. Im Falle 

ihrer Verhinderung richtet sich ihre nach den jeweils für die Vertretung der gesetzlichen 

Vertreter der Verbandsmitglieder geltenden Bestimmungen. Verbandsmitglieder mit mehr 
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als 10.000 Einwohnerinnen und Einwohnern entsenden je volle 10.000 Einwohnerinnen und 

Einwohner eine weitere Vertreterin oder einen weiteren Vertreter in die Verbandsversamm-

lung. Maßgeblich ist diejenige Bevölkerungszahl nach § 7 Abs. 3 GKWG, die bei der letzten 

Gemeindewahl galt. Bei der Stadt Norderstedt ist die Hälfte der Bevölkerungszahl nach 

§ 7 Abs. 3 GKWG zur letzten Gemeindewahl maßgeblich. Bei Ämtern und Zweckverbänden 

ist die Bevölkerungszahl derjenigen Gemeinden maßgeblich, die dem Amt bzw. dem 

Zweckverband Aufgaben der Abwasserbeseitigung übertragen haben. Jede weitere Vertre-

terin und jeder weitere Vertreter hat eine persönliche Stellvertreterin oder einen persönli-

chen Stellvertreter. Jede Vertreterin und jeder Vertreter hat eine Stimme.  

 

(2)  Die HSE entsendet aufgrund des Beitrittsvertrages bzw. vor dessen Wirksamkeit in 

entsprechender Anwendung von § 9 Abs. 5 GkZ eine Vertreterin bzw. einen Vertreter in die 

Verbandsversammlung. Diese bzw. dieser hat eine Stellvertreterin oder einen Stellvertreter. 

Die oder der Vertreter der HSE hat eine Stimme. Für jeweils volle 10.000 Einwohnerinnen 

und Einwohner, deren Abwässer durch die HSE an den Zweckverband abgegeben werden, 

hat die oder der Vertreter der HSE eine weitere Stimme. Maßgeblich sind jeweils die Ver-

hältnisse im Zeitpunkt der letzten Gemeindewahl in Schleswig-Holstein.   

 

(3)  Die Mitglieder der Verbandsversammlung sind ehrenamtlich tätig. Für sie gelten die 

Vorschriften des GkZ; ergänzend gelten die gesetzlichen Regelungen über Gemeindever-

treterinnen und Gemeindevertreter entsprechend. Sie erhalten Entschädigungen nach 

§ 5 Abs. 6 GkZ in Verbindung mit § 24 GO. Die Einzelheiten regelt eine besondere Sat-

zung.  

 

(4)  Die Verbandsversammlung wählt aus ihrer Mitte eine Vorsitzende oder einen Vorsit-

zenden sowie eine erste stellvertretende Vorsitzende oder einen ersten stellvertretenden 

Vorsitzenden und eine zweite stellvertretende Vorsitzende oder einen zweiten stellvertre-

tenden Vorsitzenden. Die Gewählten sind ehrenamtlich tätig. Die Vorschriften der Gemein-

deordnung für ehrenamtliche Bürgermeisterinnen und Bürgermeister gelten entsprechend. 

Sie erhalten nach Maßgabe einer besonderen Satzung Entschädigungen.  

 

(5)  Es wird ein Hauptausschuss gebildet.  

 

(6) Es wird ein Finanzausschuss gebildet. 
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§ 7 

Aufgaben der Verbandsversammlung  

 

(1)  Die Verbandsversammlung trifft alle für den Zweckverband wichtigen Entscheidungen 

und überwacht deren Durchführung. Sie kann die Entscheidung auf die Verbandsvorstehe-

rin bzw. den Verbandsvorsteher oder den Hauptausschuss übertragen; für die Übertra-

gungsbefugnis gilt § 10 Satz 2 GkZ in Verbindung mit § 28 GO.  

 

(2)  Die Verbandsversammlung entscheidet über folgende Angelegenheiten, die sie nicht 

auf andere Organe übertragen kann: 

 

1.  Angelegenheiten, über die kraft Gesetzes die Verbandsversammlung entscheidet, 

 

2.  den Erlass, die Änderung, die Aufhebung von Satzungen, 

 

3.  die Festsetzung der Verbandseinlagen und der Verbandsumlagen, 

 

4.  den Erlass der Haushaltssatzung, die Feststellung des Jahresabschlusses und die 

Behandlung des Jahresergebnisses, 

 

5.  die Errichtung, die wesentliche Erweiterung und die Auflösung von öffentlichen Ein-

richtungen (§ 101 Abs. 4 GO) und wirtschaftlichen Unternehmen (§ 101 Abs. 1 GO), die im 

Zusammenhang mit den in § 3 genannten Aufgaben stehen, 

 

6.  die Gründung von Gesellschaften (§ 102 GO) und anderen privatrechtlichen Vereini-

gungen (§ 105 GO) sowie die Beteiligung an diesen und an deren Gründung, die im Zu-

sammenhang mit den in § 3 geannten Aufgaben stehen, 

 

7.  die Bestellung von Vertreterinnen und Vertretern des Zweckverbandes in Eigengesell-

schaften und anderen privatrechtlichen Vereinigungen, an denen der Zweckverband betei-

ligt ist, 

 

8.  die Bestellung und Abberufung von Geschäftsführern in Gesellschaften, an denen der 

Zweckverband beteiligt ist (§ 104 Abs. 2 GO), sofern dem Zweckverband das Recht dazu 

von der Gesellschaft eingeräumt worden ist, 

 

9.  die Stellungnahme zum Prüfungsergebnis der überörtlichen Prüfung, 
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10.  den Abschluss, die Änderung und die Kündigung öffentlich-rechtlicher Vereinbarun-

gen, soweit sie die Übertragung oder die Übernahme wesentlicher Aufgaben oder der Sat-

zungsbefugnis zum Gegenstand haben, 

 

11.  die Bildung, Änderung und Aufhebung von Verwaltungsgemeinschaften zur Erfüllung 

einer oder mehrerer wesentlicher Aufgaben des Zweckverbandes, 

 

12.  die Genehmigung von Verträgen mit Mitgliedern der Verbandsversammlung und des 

Hauptausschusses und juristischen Personen, an denen Mitglieder der Verbandsversamm-

lung oder des Hauptausschusses beteiligt sind, soweit es sich nicht um Ver- und Entsor-

gungsverträge nach Allgemeinen Bedingungen, um Vergaben nach der Verdingungsord-

nung für Leistungen oder der Verdingungsordnung für Bauleistungen oder der Verdin-

gungsordnung für freiberufliche Leistungen bis zu einer Wertgrenze von 50.000 Euro, um 

Verträge mit Dritten nach Abfallgesetz oder um sonstige Geschäfte bis zu einer Wertgrenze 

von 50.000 Euro, bei wiederkehrenden Leistungen von 5.000 Euro monatlich handelt. 

 

Hat die Verbandsversammlung bestimmte, ihr nicht vorbehaltene Entscheidungen im Ein-

zelfall auf den Hauptausschuss, die Ausschüsse oder die Verbandsvorsteherin oder den 

Verbandsvorsteher übertragen, so kann sie selbst entscheiden, wenn der Hauptausschuss, 

die Ausschüsse oder die Verbandsvorsteherin oder Verbandsvorsteher noch nicht ent-

schieden hat. 

 

(3)  Bei folgenden Entscheidungen im Bereich der Abwasserbeseitigung in Vollfunktion 

(Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung) kommt eine Beschlussfassung jeweils nur 

zustande, wenn bei der Abstimmung mehr als die Hälfte der satzungsmäßigen Vertreterin-

nen und Vertreter des betreffenden Verbandsmitgliedes bzw. der betreffenden Verbands-

mitglieder in der Verbandsversammlung dafür stimmen und in der Verbandsversammlung 

insgesamt die jeweils erforderliche Stimmenmehrheit erreicht wird::  

1. bei der Errichtung neuer und der Erweiterung bestehender Anlagen der Abwasser-

beseitigung,  

2. bei der Aufstockung der Verbandseinlage aus Anlass von Investitionsfinanzierungen,  

3. bei der Errichtung, Übernahme, wesentlichen Erweiterung und Auflösung von wirt-

schaftlichen Unternehmen in der Abwasserbeseitigung,  

4. bei der Festsetzung von kommunalen Abgaben und allgemeinen privatrechtlichen 

Entgelten im Rahmen der Aufgabenstellung, 
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5. bei Erlass, Änderung oder Aufhebung von Satzungen im Rahmen der übertragenen 

Aufgabe der Abwasserbeseitigung.  

 

Diese Regelung gilt nicht, wenn und soweit die betreffende Entscheidung zugleich erhebli-

che Auswirkungen auf den Betrieb der Kläranlage Hetlingen hat und hierdurch die Interes-

sen der Verbandsmitglieder insgesamt erheblich berührt.  

 

 

§ 8 

Einberufung der Verbandsversammlung 

 

Die Verbandsversammlung ist von der oder dem Vorsitzenden einzuberufen, so oft es die 

Geschäftslage erfordert. Sie soll mindestens einmal je Halbjahr einberufen werden. Die o-

der der Vorsitzende muss die Verbandsversammlung unverzüglich einberufen, wenn ein 

Drittel der Mitglieder der Verbandsversammlung oder die Verbandsvorsteherin bzw. der 

Verbandsvorsteher es unter Angabe des Beratungsgegenstandes verlangt.  

 

 

§ 9 

Verbandsvorsteherin bzw. Verbandsvorsteher, Stellvertreterinnen und Stellvertreter  

 

(1)  Der Verbandsvorsteherin bzw. dem Verbandsvorsteher ist hauptamtlich tätig. Sie bzw. 

er wird nach Beschluss durch die Verbandsversammlung für jeweils sechs Jahre bestellt. 

Das Dienstverhältnis kann als Beamtenverhältnis auf Zeit oder als Angestelltenverhältnis 

ausgestaltet werden.  

 

(2)  Die Verbandsversammlung wählt aus ihrer Mitte für die Dauer ihrer Wahlzeit zwei eh-

renamtlich tätige Stellvertreterinnen bzw. Stellvertreter für die Verbandsvorsteherin bzw. 

den Verbandsvorsteher.  

 

(3)  Der Verbandsvorsteherin bzw. dem Verbandsvorsteher obliegen die ihr bzw. ihm ge-

setzlich und durch diese Satzung übertragenen Aufgaben. Sie oder er leitet die Verwaltung 

des Zweckverbands nach den Grundsätzen und Richtlinien der Verbandsversammlung und 

im Rahmen der von der Verbandsversammlung bereitgestellten Mittel. Sie oder er ist für die 

sachliche Erledigung der Aufgaben und den Geschäftsgang der Verwaltung sowie für die 

Geschäfte der laufenden Verwaltung verantwortlich. Soweit der Zweckverband Träger von 
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Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung ist, ist die Verbandsvorsteherin oder der Verbands-

vorsteher der Aufsichtsbehörde für deren Durchführung verantwortlich.  

 

(4)  Der Verbandsvorsteherin oder dem Verbandsvorsteher obliegt die Zuständigkeit als 

Dienstvorgesetzte oder Dienstvorgesetzter und oberste Dienstbehörde der Beschäftigten 

des Zweckverbandes. Sie oder er entscheidet in Personalangelegenheiten der Arbeitneh-

merinnen und Arbeitnehmer und Beamtinnen und Beamten des Verbandes. 

 

Ferner entscheidet sie bzw. er über  

 

1.  den Verzicht auf Ansprüche des Zweckverbands und die Niederschlagung solcher 

Ansprüche bis zu einem Betrag von 100.000 Euro,  

 

2.  die Führung von Rechtsstreitigkeiten und den Abschluss von Vergleichen bis zu ei-

nem Betrag von 100.000. Euro,  

 

3.  den Erwerb von Vermögensgegenständen und die Vergabe von Aufträgen einschließ-

lich Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten bis zu einem Wert, Kaufpreis bzw. 

Auftragssumme von 250.000 Euro, wenn die betreffende Maßnahme im Wirtschaftsplan 

nicht enthalten ist, 

 

4.  den Abschluss von Leasing-, Miet- und ähnlichen Verträgen, wenn der monatliche 

Mietzins oder die vergleichbare monatliche Leistung 10.000 Euro nicht übersteigt, die Ge-

samtsumme 500.000 € nicht übersteigt und das betreffende Geschäft im Wirtschaftsplan 

nicht enthalten ist, 

 

5.  den Erwerb von Vermögensgegenständen und die Vergabe von Aufträgen und der 

Abschluss von vergleichbaren Verträgen, soweit diese Maßnahmen im Wirtschaftsplan ent-

halten sind,  

 

6.  die Veräußerung und Belastung von Zweckverbandsvermögen, wenn der Wert des 

Vermögensgegenstandes bzw. der Betrag der Belastung einen Betrag von 100.000 Euro 

nicht übersteigt,  

 

7.  die Aufnahme von Krediten und die vertragliche Änderung von Kreditkonditionen, 

wenn der Betrag des einzelnen Kredits 250.000 Euro nicht übersteigt und die Kreditauf-

nahme im Wirtschaftsplan nicht enthalten ist,  
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8.  die unentgeltliche Abgabe von Vermögensgegenständen bis zu einem Wert von 

5.000,00 Euro,  

 

9.  die Annahme und Vermittlung von Schenkungen, Spenden und Erbschaften bis zu 

einem Wert von 10.000,00 Euro.  

 

 

 

§ 10 

Zusammensetzung und Aufgaben von Hauptausschuss und Finanzausschuss  

 

(1)  Der Hauptausschuss besteht aus 9 stimmberechtigten Mitgliedern. Die Verbandsver-

sammlung wählt die Vorsitzende oder den Vorsitzenden, eine stellvertretende Vorsitzende 

oder einen stellvertretenden Vorsitzenden sowie die weiteren Mitglieder des Hauptaus-

schusses aus ihrer Mitte. Stellvertretende Mitglieder werden nicht gewählt. Die Verbands-

vorsteherin bzw. der Verbandsvorsteher ist Mitglied des Hauptausschusses ohne Stimm-

recht.  

 

(2)  Der Hauptausschuss überwacht die Verbandsverwaltung. Ferner werden dem Haupt-

ausschuss folgende Aufgaben übertragen:  

 

1.  Auf Wunsch der Verbandsvorsteherin bzw. des Verbandsvorstehers Mitwirkung bei 

der Vorbereitung der Beschlüsse der Verbandsversammlung und Beratung der Tagesord-

nung,  

 

2.  die Befugnisse und Aufgaben als oberste Dienstbehörde und Dienstvorgesetzter der 

Verbandsvorsteherin bzw. des Verbandsvorstehers,  

 

3.  die Entscheidung über die Befangenheit seiner Mitglieder  

 

4.  Neben den zuvor genannten Aufgaben entscheidet der Hauptausschuss über folgen-

de Angelegenheiten: 

 

1. den Verzicht auf Ansprüche des Zweckverbandes und die Niederschlagung solcher 

Ansprüche, wenn der betreffende Betrag mehr als 100.000 Euro und bis zu 200.000 

Euro beträgt, 
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2. die Führung von Rechtsstreiten und den Abschluss von Vergleichen, wenn der Ge-

genstand einen Wert von  mehr als 100.000 Euro und bis zu 2,5 Mio. Euro hat,  

 

3. den Erwerb von Vermögensgegenständen und die Vergabe von Aufträgen ein-

schließlich Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten, wenn der Wert, der 

Kaufpreis bzw. die Auftragssumme mehr als 250.000 Euro und bis zu 750.000 Euro 

beträgt und das betreffende Geschäft im Wirtschaftsplan nicht enthalten ist, 

 

4. den Abschluss von Leasing-, Miet- und ähnlichen Verträgen, wenn der monatliche 

Mietzins oder die vergleichbare monatliche Leistung mehr als 10.000 Euro und bis 

zu 100.000 Euro beträgt, die Gesamtsumme 500.000 € übersteigt und bis zu 1,0 Mio 

€ beträgt und das betreffende Geschäft im Wirtschaftsplan nicht enthalten ist, 

 

5. die Veräußerung und Belastung von Zweckverbandsvermögen, wenn der Wert des 

Vermögengegenstandes bzw. der Betrag der Belastung mehr als 100.000 Euro und 

bis zu 250.000 Euro beträgt,  

 

6. die Annahme und Vermittlung von Schenkungen, Spenden und Erbschaften über ei-

nem Wert von 10.000 Euro und bis zu einem Wert von 50.000 Euro,  

 

7. die Aufnahme von Krediten und die vertragliche Änderung von Kreditkonditionen, 

wenn der Betrag des einzelnen Kredits mehr als 250.000 Euro und bis zu 2,5 Mio. 

Euro beträgt und im Wirtschaftsplan nicht enthalten ist,  

 

8. die unentgeltliche Abgabe von Vermögensgegenständen, wenn der Wert des Ver-

mögensgegenstandes mehr als 5.000 Euro und bis zu 100.000 Euro beträgt.  

 

(3)  Der Finanzausschuss besteht aus 9 stimmberechtigten Mitgliedern. Die Verbandsver-

sammlung wählt die Vorsitzende oder den Vorsitzenden, eine stellvertretende Vorsitzende 

oder einen stellvertretenden Vorsitzenden sowie die weiteren Mitglieder des Finanzaus-

schusses aus ihrer Mitte. Stellvertretende Mitglieder werden nicht gewählt. Die Verbands-

vorsteherin bzw. der Verbandsvorsteher ist berechtigt und auf Verlangen verpflichtet, an 

den Sitzungen des Finanzausschusses teilzunehmen.  
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(4)  Der Finanzausschuss bereitet den Beschluss des Wirtschaftsplanes sowie den Be-

schluss der Feststellung des Jahresabschlusses und die Behandlung des Jahresergebnis-

ses durch die Verbandsversammlung vor.  

 

 

§ 11 

Einberufung des Hauptausschusses und des Finanzausschusses 

 

Die bzw. der Vorsitzende beruft den jeweiligen Ausschuss ein, so oft es die Geschäftslage 

erfordert. Die Einberufung soll mindestens zweimal je Kalenderjahr erfolgen. Der jeweilige 

Ausschuss muss unverzüglich einberufen werden, wenn es ein Drittel seiner Mitglieder oder 

der Verbandsvorsteher bzw. die Verbandsvorsteherin unter Angabe des Beratungsgegen-

standes verlangen. Die bzw. der Vorsitzende setzt die Tagesordnung fest. Sie ist in die La-

dung aufzunehmen. Die stimmberechtigten Mitglieder des jeweiligen Ausschusses haben 

jeweils eine Stimme.  

 

 

§ 12 

Haushalts- und Wirtschaftsführung 

 

Für die Haushalts- und Wirtschaftsführung gelten die Vorschriften der Landesverordnung 

über die Eigenbetriebe der Gemeinden (EigVO) in Verbindung mit § 15 Abs. 3 Satz 3 GkZ 

entsprechend.  

 

 

§ 13 

Stammkapital, Deckung des Finanzbedarfs  

 

(1)  Das Stammkapital des Zweckverbandes wird auf 8.330.734,72Euro festgesetzt.  

 

(2)  Der Zweckverband deckt seinen Finanzbedarf für die Aufgaben gemäß § 3 Abs. 2 

(Abwasserbeseitigung in Teilfunktion) aufgrund der Entwässerungssatzung und erhebt von 

den Verbandsmitgliedern Gebühren aufgrund der Entwässerungssatzung.  

 

(3)  Der Zweckverband deckt seinen Finanzbedarf für die Aufgaben gemäß § 3 Abs. 3 

(Abwasserbeseitigung in Vollfunktion) durch die Erhebung von Benutzungsgebühren, An-
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schlussbeiträgen, Verwaltungsgebühren und Entgelten im Rahmen der Erfüllung seiner 

Aufgaben und aufgrund seines Abgabensatzungsrechts. 

 

(4)  Soweit die Gebühren und sonstigen Einnahmen des Zweckverbandes für die Aufga-

ben gemäß § 3 Abs. 2 (Abwasserbeseitigung in Teilfunktion) seinen Finanzbedarf nicht de-

cken, erhebt der Zweckverband eine Umlage von seinen Mitgliedern. Der in der Haushalts-

satzung gemäß § 15 Abs. 2 GkZ festgesetzte Gesamtumlagebetrag ist auf die Verbands-

mitglieder nach dem Verhältnis ihrer nach dem Gesetz über den Finanzausgleich in 

Schleswig-Holstein (FAG) maßgeblichen Einwohnerzahlen zu verteilen. Für die Stadt Nor-

derstedt ist die halbe Einwohnerzahl im Sinne des FAG zu berücksichtigen. Bei Ämtern und 

Zweckverbänden wird die Einwohnerzahl im Sinne des FAG von denjenigen Gemeinden 

zugrunde gelegt, für deren Gebiet das Amt bzw. der Zweckverband Träger der Abwasser-

beseitigung ist. Für die HSE ist die Einwohnerzahl derjenigen Teilgebiete des Hamburger 

Stadtgebietes, deren Abwasser vom AZV behandelt wird, vom Zweckverband nach billigem 

Ermessen zu schätzen. Die HSE ist verpflichtet, dem Zweckverband hierfür prüfbare Anga-

ben und Unterlagen zu übermitteln.  

 

(5)  Soweit die Gebühren, Beiträge und sonstigen Einnahmen des Zweckverbandes im 

Abrechnungsgebiet der jeweiligen Gemeinde für die Aufgaben gemäß § 3 Abs. 3 (Abwas-

serbeseitigung in Vollfunktion) den Finanzbedarf des Zweckverbands nicht decken, wird der 

Fehlbetrag durch die jeweilige Gemeinde aus deren Haushaltsmitteln ausgeglichen, die ihre 

Aufgabe übertragen hat. In den zur Aufgabenübertragung erforderlichen öffentlich-

rechtlichen Verträgen ist eine entsprechende Regelung vorzusehen. 

 

(6)  Das Rechnungswesen ist so zu organisieren, dass der Finanzbedarf der Verbands-

mitglieder, die die Aufgaben der Abwasserbeseitigung gemäß § 3 Abs. 2 und 3 übertragen 

haben, im Rahmen eines eigenen Abrechnungskreises getrennt ermittelt wird.  

 

(7)  Der Zweckverband setzt gegenüber den Verbandsmitgliedern den auf sie jeweils ent-

fallenden Umlagebetrag fest und zieht ihn ein. Gegen die Umlagefestsetzung können die 

Verbandsmitglieder innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Festsetzungsbeschei-

des Widerspruch einlegen.  
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§ 14 

Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung 

 

(1)  Die überörtliche Prüfung und die Jahresabschlussprüfung richten sich nach den Vor-

schriften des KPG.  

 

(2)  Die gemäß § 8 Abs. 2 KPG verbleibenden Aufgaben des Rechnungsprüfungsamtes 

werden im regelmäßigen Wechsel für jeweils 3 Jahre durch die Rechnungsprüfungsämter 

der Verbandsmitglieder wahrgenommen. Die Verbandsversammlung beauftragt das jeweili-

ge Rechnungsprüfungsamt durch Beschluss. Hat das Rechnungsprüfungsamt eines Ver-

bandsmitgliedes neben seiner Leiterin oder seinem Leiter keine weiteren Prüferinnen und 

Prüfer, so soll die Beauftragung dieses Rechnungsprüfungsamtes nur zusammen mit dem 

Rechnungsprüfungsamt eines anderen Verbandsmitgliedes erfolgen. 

 

 

§ 15 

Formerfordernisse bei Verpflichtungserklärungen, 

Verträge mit Mitgliedern der Zweckverbandsorgane,  

Vergütungsoffenlegung  

 

(1)  Die Vorschriften des § 11 Abs. 2 und 3 GkZ gelten nicht, wenn der Wert der Leistung 

des Zweckverbands den Betrag von einmalig 2,5 Mio. Euro oder monatlich 10.000 Euro 

nicht übersteigt.  

 

(2)  Verträge des Zweckverbands mit Mitgliedern der Verbandsversammlung oder mit der 

Verbandsvorsteherin oder mit dem Verbandsvorsteher sind ohne die Genehmigung der 

Verbandsversammlung gemäß § 5 Abs. 6 GkZ in Verbindung mit § 29 Abs. 2 GO rechts-

verbindlich, wenn der Wert der Leistung des Zweckverbands den Betrag von einmalig 

50.000,00 Euro oder monatlich 5.000,00 Euro nicht übersteigt.  

 

(3)  Der Zweckverband hat die Veröffentlichungspflicht für Bezüge und Leistungen nach 

§ 14 Abs. 1 Satz 2 GkZ zu beachten. Die Mitglieder des Zweckverbands haben die Hinwir-

kungspflicht nach § 14 Abs. 1 Satz 3 GkZ zu beachten.  
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§ 16 

Änderungen der Verbandssatzung 

 

Die Änderung der Verbandssatzung richtet sich nach § 16 Satz 1, 2 und 4 GkZ. Änderun-

gen  

 

1.  der Bestimmungen über die Aufgaben des Zweckverbands, mit Ausnahme der Ände-

rung der Zuordnung der Verbandsmitglieder zu den Aufgabentypen nach § 3 Abs. 2 und 3 

und mit Ausnahme von Änderungen in der Folge des Beitritts oder Ausscheidens von Ver-

bandsmitgliedern,  

 

2.  der Bestimmungen in § 13  

 

und  

 

3.  dieser Bestimmung  

 

bedürfen neben der Beschlussfassung durch die Verbandsversammlung auch der Zustim-

mung aller Verbandsmitglieder.  

 

 

§ 17 

Aufnahme von Verbandsmitgliedern  

 

Die Aufnahme weiterer Mitglieder wird durch den Abschluss eines öffentlich-rechtlichen 

Vertrages zwischen dem Zweckverband und dem aufzunehmenden Mitglied und die Ände-

rung dieser Satzung vollzogen.  

 

 

§ 18 

Ausscheiden von Verbandsmitgliedern 

 

(1)  Jedes Mitglied kann die Mitgliedschaft im Zweckverband durch schriftliche Erklärung 

gegenüber dem Zweckverband kündigen, wenn und soweit die Voraussetzungen für die 

Kündigung eines öffentlich-rechtlichen Vertrages nach § 127 Abs. 1 LVwG vorliegen. Die 

Kündigung hat mit einer Frist von sechs Monaten zum Ende eines Kalenderjahres zu erfol-

gen; die Frist ist nicht einzuhalten, wenn dies unzumutbar ist. Kündigt ein Verbandsmitglied 
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wirksam die Mitgliedschaft im Zweckverband, so sind die übrigen Verbandsmitglieder ver-

pflichtet, auf diejenigen Satzungsänderungen hinzuwirken, die durch das Ausscheiden des 

kündigenden Mitglieds erforderlich werden.  

 

(2)   Scheidet ein Mitglied durch Kündigung aus dem Zweckverband aus, so hat das aus-

scheidende Mitglied grundsätzlich einen Anspruch auf Auszahlung seiner Stammeinlage. 

Weitergehende Ansprüche, insbesondere auf Zahlungen oder sonstige Vermögensübertra-

gungen aus dem sonstigen Eigenkapital, bestehen nicht. 

 

(3)  Soweit die vorstehenden Regelungen zu grob unangemessenen Folgen für den 

Zweckverband oder das ausscheidende Mitglied führen würden, insbesondere wenn der 

Beitritt des betreffenden Mitglieds zum Zweckverband oder die Übertragung von Aufgaben 

des betreffenden Mitglieds auf den Zweckverband mit der Übereignung und Schaffung von 

Vermögen verbunden war oder insbesondere wenn die wirtschaftliche Situation des Zweck-

verbands die Auszahlung der Stammeinlage grob unangemessen erscheinen lässt, sind die 

Modalitäten des Austritts in einem öffentlich-rechtlichen Vertrag zwischen dem Zweckver-

band und dem ausscheidenden bzw. dem ausgeschiedenen Mitglied zu regeln. Dabei kön-

nen insbesondere die Überführung von Vermögensgegenständen, Kapitalzahlungen und 

befristete Renten zur Zahlung an den Zweckverband oder zur Zahlung an das ausschei-

dende Mitglied vereinbart werden. § 16 GO und § 3 GKAVO gelten für Ausgleich und Aus-

einandersetzung entsprechend. 

 

 

§ 19 

Aufhebung und Liquidation des Zweckverbands 

 

(1)  Der Zweckverband ist aufgehoben, wenn die Mitglieder dies durch öffentlich-

rechtlichen Vertrag nach § 17 Abs. 1, in Verbindung mit § 5 Abs. 1 und 5 GkZ sowie 

§ 16 Abs. 2 GO vereinbaren oder wenn bis auf ein Mitglied alle Mitglieder ausgeschieden 

sind.  

 

(2)  Nach der Aufhebung ist der Zweckverband zu liquidieren. Für die Liquidation ist die 

Verbandsvorsteherin bzw. der Verbandsvorsteher zuständig.  

 

(3)  Die Mitglieder vereinbaren im Falle der Aufhebung des Zweckverbands durch öffent-

lich-rechtlichen Vertrag, wie die Arbeits-, Dienst- und Versorgungsverhältnisse der Beschäf-
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tigten des Zweckverbands abgewickelt werden. Dabei ist zu vereinbaren, dass die Beschäf-

tigten von den Mitgliedern übernommen werden.  

 

 

§ 20 

Örtliche Bekanntmachungen und Verkündungen 

 

(1)  Satzungen und andere gesetzlich vorgeschriebene Bekanntmachungen des Zweck-

verbandes werden auf der Internetseite des Zweckverbandes AZV Südholstein 

(www.azv.sh) bekannt gemacht. Auf die Veröffentlichung ist im Zeitungsverbund der Hol-

steiner Nachrichten (Barmstedter Zeitung, Pinneberger Tageblatt, Quickborner Tageblatt, 

Schenefelder Tageblatt, Uetersener Nachrichten und Wedel-Schulauer Tageblatt) des Beig-

Verlages, Pinneberg, hinzuweisen.  

 

(2)  Auf die gesetzlich vorgeschriebene Auslegung von Plänen und Verzeichnissen ist in 

der Form des Abs. 1 hinzuweisen. Die Auslegungsfrist beträgt einen Monat, soweit nicht 

gesetzlich etwas anderes bestimmt ist. Beginn und Ende der Auslegung sind auf dem aus-

gelegten Exemplar mit Unterschrift und Dienstsiegel zu vermerken.  

 

(3)  Öffentliche Ausschreibungen von Bauleistungen werden im „Submissionsanzeiger“ 

veröffentlicht.  

 

 

§ 21 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten von Satzungsrecht 

 

Diese Satzung tritt am 01.01.2018 in Kraft. Zum selben Zeitpunkt tritt die Verbandssatzung 

des Abwasser-Zweckverbandes Pinneberg vom 03.12.2001, zuletzt geändert durch die 11. 

Satzung zur Änderung der Verbandssatzung des Abwasser-Zweckverbandes Pinneberg 

vom 05.12.2016, außer Kraft.  

 

 

  

http://www.azv.sh/
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Die vorstehende Satzung wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen.  

 

 

[_____], den [_____] 

 

 

(Unterschrift) 

 

           (L. S.)  

 



ENTWURF 

Stand: 23.08.2017  

 

Satzung über die Aufhebung  

des Kommunalunternehmens AZV-Südholstein – Anstalt des öffentlichen Rechts  

des Zweckverbands  

Abwasser-Zweckverband Pinneberg  

 

Aufgrund des § 5 Abs. 6 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GkZ) in Verbin-

dung mit den §§ 4 und 106 a Abs. 1 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) 

erlässt der Abwasser-Zweckverband Pinneberg nach der Beschlussfassung durch die Ver-

bandsversammlung vom 20. Dezember 2017 folgende Satzung:  

 

 

§ 1 

Aufhebung des Kommunalunternehmens AZV-Südholstein – Anstalt des öffentlichen 

Rechts, Gesamtrechtsnachfolge  

 

(1)  Der Abwasser-Zweckverband Pinneberg ist alleiniger Träger des Kommunalunter-

nehmens AZV-Südholstein – Anstalt des öffentlichen Rechts (AZV-Südholstein). Das 

Kommunalunternehmen AZV-Südholstein wird hiermit mit Wirkung zum Ablauf des 

31.12.2017 aufgehoben (Aufhebungszeitpunkt).  

 

(2)  Das Vermögen des Kommunalunternehmens AZV-Südholstein geht im Aufhebungs-

zeitpunkt im Wege der Gesamtrechtsnachfolge nach § 106a Abs. 1 Satz 5 GO in Verbin-

dung mit § 106a Abs. 1 Satz 1 GO auf den Abwasser-Zweckverband Pinneberg über. Hier-

von sind insbesondere sämtliche bewegliche und unbewegliche Vermögensgegenstände 

des Anlage- und Umlaufvermögens, alle Rechte, Verbindlichkeiten und Pflichten, sämtliche 

beamtenrechtliche Dienstverhältnisse, Pflichten und Lasten, Arbeitsverträge und sonstige 

Verträge, Ausbildungsverhältnisse und sonstige Dienstverhältnisse sowie alle öffentlich-

rechtlichen Abgabenansprüche und Abgabenpflichten, ferner alle Gesellschaftsanteile, Ge-

sellschafterrechte und Mitgliedschaften in Vereinen und Vereinigungen umfasst. Der Ab-

wasser-Zweckverband Pinneberg tritt also in sämtliche Rechte und Pflichten des Kommu-

nalunternehmens AZV-Südholstein ein.  
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(3)  Schließlich gehen im Aufhebungszeitpunkt die öffentlichen Aufgaben und Befugnisse 

des Kommunalunternehmens AZV-Südholstein auf den Abwasser-Zweckverband Pinne-

berg über.  

 

 

§ 2 

Aufhebung der Errichtungs- und Organisationssatzung  

 

Die Errichtungs- und Organisationssatzung des Abwasser-Zweckverbandes Pinneberg für 

das Kommunalunternehmen AZV-Südholstein in der Fassung vom 01.12.2008, zuletzt ge-

ändert durch die 4. Satzung zur Änderung der Errichtungs- und Organisationssatzung für 

das Kommunalunternehmen AZV-Südholstein Anstalt des öffentlichen Rechts vom 

07.12.2015, wird mit Wirkung zum Ablauf des 31.12.2017 aufgehoben.  

 

 

 

 

Die vorstehende Satzung wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen.  

 

 

Hetlingen, den [_____] 

 

 

(Unterschrift) 

 

           (L. S.)  

 


	Vorlage
	Anlage  1 AZV Entwurf ör Vertrag
	Anlage  2 AZV  Satzungsentwurf Verbandssatzung Stand 15.11.2017
	Anlage  3 AZV Entwurf Aufhebungssatzung AöR 20170823 clean

